
 

 

Der Blick vom Burgstall in die hügelige Landschaft des Mühlviertels ist nicht nur im Sommer beeindruckend. Auch im Winter, 
wenn St. Georgen am Walde im gleißenden Sonnenlicht unter  der ersten Schneedecke liegt, ist der Anblick einfach wunderschön. 

Die ersten Tage des neuen Jahres 2021 haben wir bereits hinter uns gebracht. Mit Sicherheit 

wird es in jeder Hinsicht ein Jahr der besonderen Herausforderungen. Umso mehr wünschen 

wir unseren Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern alles Gute, viel Glück, Erfolg und 

Gesundheit. Sehen wir trotz aller widrigen Umstände mit einer gehörigen Portion Optimismus 

in die Zukunft und möge viel dem gelingen, was wir uns vornehmen! 
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Ʒ Neben der üblichen stichpro-

benartigen Kontrolle der Bestell- 
Rechnungs- und Buchungsbele-

ge durch den Prüfungsausschuss 

lag der Schwerpunkt in der 
Durchsicht der Kosten der Er-

richtung von 7 Löschwasserbe-
hältern während der vergange-

nen 3 Jahre. In einer formal wei-

teren Sitzung war die Eröff-
nungsbilanz der Marktgemeinde 

St. Georgen am Walde per 01. 
Jänner 2020 geprüft worden. 

Der Bericht der Stellvertreterin 

des Prüfungsausschussobmannes 
über beide Sitzungen vom 02. 

Dezember 2020 wurde einstim-

mig zur Kenntnis genommen. 
 

Ʒ Die Eröffnungsbilanz der 
Marktgemeinde St. Georgen am 

Walde per 01. Jänner 2020 wur-

de einstimmig beschlossen sowie 
die Eröffnungsbilanz der 

ăVerein zur Fºrderung der Infra-

struktur der Marktgemeinde St. 
Georgen am Walde & Co KGò 

per 01. Jänner 2020 einstimmig 
zur Kenntnis genommen.  

 

Ʒ Nachdem die Liegenschaft 
ăMarkt 2 und Markt 3ò (Arzt-

haus und Altes Gemeindehaus) 

veräußert worden und somit aus 
dem Vermögen der Gemeinde 

ausgeschieden ist, wurde der 
Großteil des Verkaufserlöses zur 

Sondertilgung der darauf noch 

aushaftenden Darlehen verwen-
det. 

 
Ʒ Die Sondermittel des Bundes 

aus dem Kommunalen Investiti-

onsprogramm in Höhe von  

ϵ 206.628,64 werden per ein-

stimmigen Beschluss für die Ab-
wasserbeseitigungsanlage BA 14 

Sanierung II und die Abwasser-

beseitigungsanlage BA 15 Teich-
weg eingesetzt. 

 
Ʒ Für das technisch bereits ab-

geschlossene Bauvorhaben Ab-

wasserbeseitigungsanlage BA 13 
Sanierung I wurde der Förder-

vertrag mit der Kommunalkredit 

Public Consulting einstimmig 
beschlossen. 

 
Ʒ Einstimmig beschlossen wur-

den Finanzierungspläne für die 

Bauvorhaben Abwasserbeseiti-
gungsanlage BA 14 Sanierung II 

(ϵ 430.000,00) und die Sanie-

rung der Volks- und Mittelschule 

BA02 (ϵ 3.453.673,00). Eben-

falls einstimmig beschlossen 

wurde der Finanzierungsplan für 

die Anschaffung eines neuen 
Feuerwehr-Kommandofahr-

zeuges  mit  Allradantrieb  

(ϵ 75.000,00) sowie die zugehö-

rige Auftragsvergabe. 
 

Ʒ Eine Vereinbarung betreffend 
die Entrichtung von Schulerhal-

tungsbeiträgen bzw. Gastschul-

beiträgen durch die Gemeinden 
Dimbach und Pabneukirchen 

wurde einstimmig beschlossen. 

 
Ʒ Eine Vereinbarung mit dem 

Tourismusverband Mühlviertler 
Alm Freistadt über die Führung 

des Nächtigungsgästemeldewe-

sens wurde einstimmig beschlos-
sen. 

 
Ʒ Empfänger, Art und Höhe 

von Freiwilligen Ausgaben und 

Subventionen 2021 wurden ein-
stimmig beschlossen. 

Ʒ Die Voranschläge 2021 und 

Mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzpläne 2021 ð 2025 für die 
Marktgemeinde St. Georgen am 

Walde und die ăVerein zur Fºr-

derung der Infrastruktur der 
Marktgemeinde St. Georgen am 

Walde & Co KGò wurden ein-
stimmig beschlossen. 

 

Ʒ Die Festsetzung der Gemein-
deabgaben und privatwirtschaft-

lichen Entgelte wurden mehr-

heitlich beschlossen. 
 

Ʒ Die Beschlüsse für die Einlei-
tung eines Verfahrens zur Flä-

chenwidmungsplanänderung  

Nr. 3.55 hinsichtlich der Erhö-
hung der Geschoßflächenzahl 

für ein als WE ausgewiesenes 

Gebäude (Haruckstein 60) sowie 
die Einleitung eines Verfahrens 

zur Flächenwidmungsplanände-
rung Nr. 3.56 hinsichtlich der 

Erweiterung einer Sternchenbau-

widmung (Linden 114) wurden 
mehrheitlich gefasst. 

 
Ʒ Die Nominierung von Miete-

rinnen für die freien Wohnun-

gen Nr. 1 und Nr. 5 im Betreu-
baren Wohnen und die Verträge 

über die Grundleistungen des 

Betreubaren Wohnens wurde 
einstimmig beschlossen. 

Berichte aus dem Gemeinderat 

Am 11. Dezember 2020 fand 
eine öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates statt. Über 

getroffene Entscheidungen 
wird an dieser Stelle auszugs-

weise informiert. 

Weitere Information über die 
Themen der Gemeinderats-

sitzung ist in der Kundma-

chung an der Amtstafel zu 
finden. Gerne beantworten 

Bürgermeister, Amtsleiter 
und Gemeinderatsmitglieder 

Anfragen dazu. 

Die nächste Sitzung 

 des Gemeinderates: 

5. März 2021  
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Liebe Bürgerinnen und Bürger 

von St. Georgen am Walde! 
 

Den Begriff ăPandemieò hat der 

eine oder andere vor einem Jahr 

vermutlich schon gekannt und 
vielleicht auch den Begriff 

ăQuarantªneò, auch wenn die 
Vorstellung dessen, was denn 

diese Begriffe bedeuteten, wohl 

eher nebulos gewesen ist. Ja, das 
sind Ereignisse, die weit weg 

von uns stattfinden, aber doch 

nicht bei uns! 
 

Mit Begriffen wie SARS-CoV-2, 
COVID -19, 7-Tage-Inzidenz, 

Reproduktionszahl, Antigen- 

und Antikörpertest, Vakzine und 
Herdenimmunität, haben da-

mals nur die allerwenigsten et-
was anfangen können, und doch 

treffen wir heute im Alltag, im 

Fernsehen, im Radio, in der Zei-
tung, im Internet täglich und 

vielfach auf sie. 

 
Die gravierenden Auswirkungen 

spüren wir alle. Im privaten 
Kreis, in der Freizeit, beim Ein-

kaufen, am Arbeitsplatz ð über-

all schränken sie uns ein in unse-
rem Tun und Handeln. Der 

Hoffnungsschimmer einer Imp-

fung ist zwar am Horizont auf-

gegangen, und dennoch kann 

niemand seriös prognostizieren, 

wie es in einem halben Jahr oder 
gar Jahr aussehen wird. 4. Lock-

down? 7. Lockdown? Pandemie 

besiegt? Chaos? Keiner kann es 
wissen. 

 
Nicht nur als Kommune macht 

uns die von Corona verursachte 

wirtschaftlich schwierige Lage 
gehörig Kopfzerbrechen. Durch 

Steuereinbrüche auf Bundesebe-

ne, die über den Finanzaus-
gleich auf unser Gemeinde-

budget und die ohnehin ange-
spannte finanzielle Lage durch-

schlagen, auf der einen Seite, 

und gleichzeitig Ausgabensteige-
rungen im Sozial- und Gesund-

heitsbereich auf der anderen Sei-

te reißen Finanzierungslücken 
auf, für die völlig unklar ist, wie 

sie jemals wieder geschlossen 
werden könnten. Natürlich geht 

es den Unternehmen und auch 

den privaten Haushalten um kei-
nen Deut besser. Ohne notwen-

dige Einschränkungen auf allen 
Ebenen wird es nicht gehen kön-

nen. 

 
Keine Frage, die Bereitstellung 

umfangreicher Mittel der öffent-

lichen Hand zur Wirtschaftsbe-
lebung und zur Schadensabgel-

tung ist zweifelsohne notwendig 
und sinnvoll, um das Schlimms-

te zu verhindern. Es sei dennoch 

dahin gestellt, ob eine Ansage 
wie ăKoste es, was es wolleò 

nicht doch ein zu einladendes 

Signal gewesen ist. Vergessen 
wir nicht, diese Mittel der öffent-

lichen Hand sind  vornehmlich 
unsere Steuergelder, die jeder 

zuvor für sich hart erarbeiten 

muss, um sie zahlen zu können. 
Die Realität wird uns einholen 

und wir und unsere Kinder und 
unsere Enkel werden die Rech-

nung präsentiert bekommen. 

Ermutigend sind diese Aussich-

ten in der Tat nicht, aber gibt es 
Alternativen? Pessimismus war 

noch nie hilfreich. Optimismus 

hingegen kann nicht schaden 
und zudem kostet er nichts. Al-

so, bitte etwas Mut und Zuver-
sicht! 

 

Dieses verdammte kleine Virus 
wird uns höchstwahrscheinlich 

noch über lange Zeit beschäfti-

gen und unser Verhalten be-
trächtlich einschränken. Aktuell 

(8. Jänner 2021) haben wir in St. 
Georgen am Walde laut offiziel-

len Angaben der Gesundheitsbe-

hörde erfreulicher Weise zwar 
nur noch eine einzige positiv auf 

das SARS-CoV-2 Virus getestete 

Person, aber die niedrige Zahl ist 
trügerisch. Schon morgen kann 

es wieder anders sein. Nach wie 
vor müssen wir uns anstrengen, 

sorgsam miteinander umgehen 

und aufeinander Rücksicht neh-
men. 

 
Trotz der kommenden immen-

sen Herausforderungen wünsche 

ich allen ein gutes neues und 
erfolgreiches Jahr 2021. Ein neu-

es Jahr bietet aber auch Chancen 

für Weichenstellungen. Versu-
chen wir sie zu nützen und mö-

ge viel vom dem gelingen, was 
wir uns vornehmen. 

 

Bleiben wir gemeinsam gesund. 

Franz Hochstöger, Bürgermeister  

Vorwort des Bürgermeisters 



 

 

4 Gemeindenachrichten St. Georgen am Walde Ausgabe 4/2020 

Steuer- und Abgabehebesätze 2021 

Grundsteuer A  500 % des Steuermessbetrages 

Grundsteuer B  500 % des Steuermessbetrages 

Kommunalsteuer  3 % der Lohnsumme 

Lustbarkeitsabgabe 

bis zu 8 Spielapparate gem. Ä 3 (1) ú  50,00 je Apparat und Kalendermonat 

mehr als 8 Spielapparate gem. Ä 3 (1) ú  75,00 je Apparat und Kalendermonat 

Wettterminal gem. Ä 3 (2) ú  250,00 je Apparat und Kalendermonat 

Hundeabgabe 

pro Hund ú  45,00 pro Jahr 

pro Wachhund ú  20,00 pro Jahr 

Tourismusabgaben 

Ortstaxe ú  2,00 pro Nªchtigung 

Freizeitwohnunungspauschale: 

bis 50 mĮ Nutzflªche ú  72,00 pro Jahr 

¿ber 50 mĮ Nutzflªche ú  108,00 pro Jahr 

Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale            100 % 

Marktgeb¿hr ú  2,50 pro lfm Marktstand 

Abfallgeb¿hr 

Grundgeb¿hr pro Liegenschaft f¿r Abfallvolumen bis 720 

Liter (8 Abfalltonnen bzw. 12 Abfallsªcke) 
ú 72,00 inkl. 10% MwSt. pro Jahr 

Zusatzgeb¿hr pro gemeldeter Person (HWS + NWS) ú 20,00 inkl. 10 % MwSt. pro Jahr 

Zusatzgeb¿hr pro Betrieb ú 40,00  inkl. 10 % MwSt. pro Jahr 

Geb¿hr pro zusªtzlich gehaltener Abfalltonne ú 72,00 inkl. 10 % MwSt. pro Jahr 

Geb¿hr pro zusªtzlich gehaltenem Abfallcontainer ú 880,00 inkl. 10 % MwSt. pro Jahr 

Geb¿hr pro zusªtzlichem Abfallsack ú 6,00 inkl. 10 % MwSt. pro St¿ck 

Restabfalltonne 90 l schwarz ú 26,40 inkl. 10 % MwSt. 

Papierabfalltonne 120 l rot (zusªtzlich) ú     33,00  inkl. 10% MwSt. 

Bioabfallk¿bel ú       7,00 inkl. 10% MwSt. 

Bioabfallsªcke ú 3,30 inkl. 10 % MwSt. pro Rolle = 26 St¿ck 

Gr¿nschnitt ú 11,81 inkl. 10 % MwSt. pro mį 

unzerkleinerter Baum- und Strauchschnitt ú 16,24 inkl. 10 % MwSt. pro mį 

Kanalanschlussgeb¿hr 

Mindestgeb¿hr f¿r 200 mį ú 4.924,00 inkl. 10 % MwSt. 

Ergªnzungsgeb¿hr f¿r 50 mį ú 1.231,00 inkl. 10 % MwSt. 

Kanalben¿tzungsgeb¿hr 

Kanal-Abwªsser ú       4,829 inkl. 10% MwSt. pro mį 

¦bernahme von Senkgrubeninhalten und Schlamm aus  

hªuslichen Kleinklªranlagen 
ú       4,829 inkl. 10 % MwSt. pro mį 

Niederschlagsentwªsserung ú  0,24 inkl. 10 % MwSt. pro mĮ 

Bereitstellungsgeb¿hr ú  0,24 inkl. 10 % MwSt. pro mĮ 

Kleinklªranlagen-Untersuchung ú  100,00 inkl. 10 % MwSt. 

Elternbeitrag f¿r Kindergarten (falls nicht beitragsfrei) inkl. 10 % MwSt. pro Monat 

Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bis max. 30 Wochenstd. ab 31 Wochenstd. 

Anteil Elternbeitrag von Berechnungsgrundlage 3,6 % 4,8 % 

Mindestbeitrag 5-Tages-Tarif ohne Abschlªge ú  51,00 ú  51,00 

Hºchstbeitrag 5-Tages-Tarif ú  186,00 ú  247,00 

Betreuung von Kindern ¿ber 3 Jahren und Schulkindern 
bis max. 30 Wochenstd. bzw. bis 

max. 25 Wochenstd. 

ab 31 Wochenstd.  

bzw. ab 26 Wochenstd. 

Anteil Elternbeitrag von Berechnungsgrundlage 3,0 % 4,0 % 

Mindestbeitrag 5-Tages-Tarif ohne Abschlªge ú  44,00 ú  44,00 

Hºchstbeitrag 5-Tages-Tarif ú  115,00 ú  152,00 

Nachmittagsbesuch ab 13:00 Uhr 

Anteil Elternbeitrag von Berechnungsgrundlage 3,0 % 

Mindestbeitrag 5-Tages-Tarif ohne Abschlªge ú  44,00 

Hºchstbeitrag 5-Tages-Tarif ú  114,00 

Verk¿rzte Inanspruchnahme f¿r Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder sowie f¿r Nachmittagsbesuch 

3-Tages-Tarif 70 % 

2-Tages-Tarif 50 % 
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Steuer- und Abgabehebesätze 2021 

Geschwisterabschlag 

Abschlag f¿r 2. Kind in beitragspflichtiger Kinderbetreuungseinrichtung 50 % 

Abschlag f¿r 3. oder weiteres Kind in beitragspfl. Kinderbetreuungseinrichtung 100 % 

Material- und Veranstaltungsbeitrag Kindergarten ú  93,00 inkl. 20 % MwSt. pro Jahr und Kind 

Entgelt f¿r Sch¿lerausspeisung 

Kindergartenkinder ú  3,00 inkl. 10 % MwSt. pro Essensportion 

Schulkinder ú  3,70 inkl. 10 % MwSt. pro Essensportion 

Sonstige (z. B. Lehrer) und betriebsfremde Personen ú  6,20 inkl. 10 % MwSt. pro Essensportion 

Miete Gemeindewohnung ú  5,17  inkl. 10 % MwSt. pro mĮ pro Monat 

Raumben¿tzungsgeb¿hr (Musikschulsaal, Turnsaal, Gymnastiksaal, Lehrk¿che, Schulk¿che,  

Klassenrªume udgl.)  

Miete pro Tag (Abend) ú  25,00 inkl. 20 % MwSt. 

Kaution pro Schl¿ssel ú  30,00 inkl. 20 % MwSt. 

Gerªteverleih (Rednerpult, Flipchart, Overhead-Projektor) 

Leihgeb¿hr pro Tag ú  10,00 inkl. 20 % MwSt. 

Kaution pro Verleih ú  20,00 inkl. 20 % MwSt. 

Grundbuchsauszug ú  12,00 

Kopien und Ausdrucke 

A4 schwarz/weiÇ ú  0,30; ab 50 Kopien ú 0,10; ab 500 Kopien ú 0,05 

A3 schwarz/weiÇ, A4 schwarz/weiÇ doppelseitig ú  0,60 

A4 Farbe ú  0,60; ab 50 Kopien ú 0,50; ab 500 Kopien ú 0,30 

A3 Farbe, A4 Farbe doppelseitig, A3 s/w doppelseitig ú  1,20 

A3 Farbe doppelseitig ú  2,40 

Farbseite in Gemeindezeitung (Aufzahlung auf s/w) ú  50,00 

Druckwerke 

Bezirksheimatbuch Perg ú  30,00 pro St¿ck 

Die besten Seiten des Bezirks Perg ú  10,00 pro St¿ck 

Photopoetisches Buch Perg ú  15,00 pro St¿ck 

Unsere Geschichte ï M¿hlviertler Alm ú    8,00 pro St¿ck 

AlmA Land Leben ú  17,00 pro St¿ck 

Von der Donau bis zum Weinsberg ú  16,00 pro St¿ck 

Kleindenkmale/Steine/Brauchtum (gr¿n) ú   7,00 pro St¿ck (Set gr¿n+braun: ú 11,00) 

Ein Markt im unteren M¿hlviertel (braun) ú   6,00 pro St¿ck (Set gr¿n+braun: ú 11,00) 

Unser Marsch 1860ð2010 (Musikverein) ú   12,00 pro St¿ck  

Europªische Friedensrose Waldhausen ú    14,00 pro St¿ck  

Reitkarte M¿hlviertler AlmË+ Donauland-Strudengau ú    6,00 pro St¿ck 

Wanderkarte M¿hlviertler Alm ú    3,00 pro St¿ck 

Wanderkarte Johannesweg ú    3,00 pro St¿ck 

Tarife f¿r Gemeindeleistungen 

Facharbeiter (VB II) ú  35,08 exkl. MwSt. pro Stunde 

Hilfsarbeiter/Lehrling ú  11,93 exkl. MwSt. pro Stunde 

Unimog ¿ber 100 PS ohne Mann ú  75,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Traktor ¿ber 80 PS ohne Mann ú  40,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Kleintraktor 40 PS ohne Mann ú  25,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Frontlader/Erdschaufel/Traktorbagger ú  12,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Kipper 2-Achs/Vakuumfass ú      12,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Kompressor mit Hammer ú  20,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Walze ú  50,00 exkl. MwSt. pro Tag 

Stampfer/Vibrationsplatte ú  35,00 exkl. MwSt. pro Tag 
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1 Bürokaufmann/frau -

Lehrstelle 
 

Die Stellenbesetzung erfolgt ab 

1. September 2021 bis 31. Au-

gust 2024. 

 

Alle Bewerber werden am Don-
nerstag, den 25. Februar 2021, 

von 14:00 bis 15:30 Uhr beim 

WIFI/Karrierecenter in Linz 
einem Eignungstest unterzogen. 

 

Es findet eine Objektivierung der 

Bewerbungsunterlagen und eine 

Reihung durch den Personalbei-

rat statt. 
 

Entlohnung:  

Lehrlingsentschädigung brutto 

pro Monat bei 40 Stunden Voll-
zeitbeschäftigung: 

1. Lehrjahr  ú    700,00 

2. Lehrjahr  ú    900,00 
3. Lehrjahr  ú 1.150,00 

 

Die Absolvierung einer Lehre 
mit Matura wird auf Wunsch 

ermöglicht. 

Bewerbungsgesuche sind bis spä-

testens Montag, 15. Februar 

2021, beim Marktgemeindeamt 

St. Georgen am Walde einzu-

bringen. 
 

Mit einer Übernahme in den Ge-
meindedienst kann nach Beendi-

gung der Lehre nicht gerechnet 

werden. 

 

Stellenausschreibung der Marktgemeinde St. Georgen am Walde 

Folgende Unterlagen sind für 

Bewerbungen erforderlich: 

 

¶ Schriftliche Bewerbung mit 

Bewerbungsbogen (am Ge-
meindeamt erhältlich) 

¶ Handgeschriebener  

 Lebenslauf 
¶ Zeugnisse etc. 

¶ Geburtsurkunde 
¶ Staatsbürgerschaftsnach-

weis 

¶ Strafregisterbescheinigung 
¶ Vor Lehrbeginn zu erbrin-

gen: Nachweis der gesund-
heitlichen Eignung durch 

Gemeindearzt Dr. Gerald 

Moser 

Die gesamte Bewerbung ist auf 
unserer Homepage zu finden. 

www.st.georgen.at  

 

Weitere Infos und Kontakt:  

Amtsleiter Gerald Steiner 

Marktgemeindeamt  

St. Georgen am Walde 
Tel. 07954/3030-11 

(fh) Auch heuer wieder ziert ein 

großer Adventkranz unseren 

Marktbrunnen. Trotz  erschwer-
ter Bedingungen wegen COVID 

19-Einschränkungen haben Mit-

glieder des örtlichen Verschöne-
rungsvereins den Adventkranz 

vorbereitet und damit ein mar-
kantes Zeichen zur Aufrechter-

haltung von Tradition und 

ăNormalitªtò auch in schwieri-
gen Zeiten gesetzt. Wir bedan-

ken uns ganz herzlich bei Ob-

frau Gabriele Kastenhofer und 
ihrem Team.  

 
Die beiden Christbäume am 

Marktplatz und Kirchenplatz 

wurden in diesem Jahr von der 
Gemeinde angeschafft. 

Weihnachtliche Stimmung am Marktplatz  
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Eigentümer der an Gehsteige 
grenzenden Grundstücke sind 

verpflichtet, öffentliche Gehstei-
ge und -wege sowie Stiegen in 

der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr 

von Schnee und Verunreinigun-
gen zu säubern sowie bei Schnee 

oder Glatteis zu bestreuen. 

Kommt auf vereisten Gehsteigen 
jemand zu Sturz und verletzt 

sich, kann der Eigentümer des 

angrenzenden Grundstückes 

nicht nur zur Zahlung von 
Schmerzensgeld verurteilt, son-

dern von Sozialversicherungsträ-

gern auch zum Ersatz der Heil-
behandlungskosten herangezo-

gen werden. 
 

Ist kein Gehsteig vorhanden, so 

ist der Straßenrand in der Breite 
von 1 Meter zu säubern und zu 

bestreuen. Die Eigentümer müs-

sen auch dafür sorgen, dass Eis 
und Schneewechten von den 

Dächern ihrer an der Straße ge-
legenen Gebäude entfernt wer-

den. Für Schäden bezüglich 

Splitt und Salzstreuung wird sei-
tens der Gemeinde keine Haf-

tung übernommen. Die fallweise 

Gehsteigräumung durch die Ge-
meinde befreit die einzelnen Lie-

genschaftseigentümer nicht von 

ihren Anrainerpflichten. 

 
Wir hoffen, dass durch ein gutes 

Zusammenwirken der kommu-

nalen Einrichtungen und des 
privaten Verantwortungsbe-

wusstseins auch im Winter wie-
der eine sichere und gefahrlose 

Benützung der Gehsteige, Geh-

wege und öffentlichen Straßen 
im Gemeindegebiet möglich ist. 

Räum- und Streupflicht im Ortsgebiet  

 

Wir ersuchen um Ihr Ver-

ständnis, dass bei starkem 

Schneefall der Räumdienst 

und unsere Mitarbeiter 

nicht überall gleichzeitig 

sein können.  

Neue Arbeitsbekleidung für unsere Mitarbeiter 

(stg) Rechtzeitig vor Winterein-

bruch wurden unsere Bauhofar-

beiter, Klärwärter und Schul-
wart mit neuen Winterjacken 

und Softshelljacken ausgestattet.  

 
Besonderer Wert wird auf die 

Sicherheit unserer Gemeindear-
beiter gelegt, darum wurde aus-

schließlich Warnschutz-Arbeits-

bekleidung von der Firma Kon-
stant aus St. Thomas am Blasen-

stein angekauft. Erstmals wurde 

auch das Gemeindewappen und 
der Gemeindename aufgedruckt.  

 
Im kommenden Jahr ist der An-

kauf von neuen Arbeitsblusen 

und Arbeitshosen geplant. 

Schulwart Johann Kagerhuber, Bauhofmitarbeiter Lorenz Höbarth und Leo Hol-
zinger sowie Klärwärter Christian Kaiselgruber mit der neuen Arbeitsbekleidung 

(Nicht am Bild: Walter Temper) 
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(fh) Immer wieder gibt es ausge-

sprochene Sparmeister, die der 

Ansicht sind, das Volumen einer 
Restmülltonne sei kostenlos un-

begrenzt erweiterbar. Beliebige 

Restmüllsäcke werden dazuge-
stellt oder Müll auf die offene 

Tonne draufgelegt und kreativ 
gestapelt, als ob der Deckel bloß 

funktionslose Zierde wäre. 

 
Leute, so geht das nicht! Einer-

seits bedeutet dieses rücksichts-

lose Verhalten eine deutliche 
Erschwernis für die Mitarbeiter 

der Müllabfuhr und verursacht 
neben höheren Personalkosten 

auch weitere Kosten der Entsor-

gung des zusätzlichen Rest-

mülls. Und vor allem ist es un-

zumutbar und auch untragbar, 

diese von Einzelnen verursach-

ten Mehrkosten der Allgemein-

heit zuzuschanzen. Deswegen 

werden in Zukunft überquellen-
de Abfalltonnen oder gar beige-

stelle Abfälle vom Entsorgungs-

unternehmen ungeleert zurück-
gelassen. 

 
Wer mit seinem durch die Ge-

bühren gedeckten Abfallvolu-

men nicht das Auslangen findet, 
hat beim Gemeindeamt entspre-

chendes Zusatzvolumen in 

Form von Tonnen oder Säcken 
käuflich zu erwerben.  
 

Pro zusätzlichem 60-Liter-Ab-

fallsack werden ϵ 6,00 verrech-

net.  

(fh) Mit Beginn des Jahres 2020 

war in unserer Gemeinde die 

Abholung von Abfall konse-
quent auf Hausabholung umge-

stellt worden. Lediglich bei etwa 

einem Dutzend Wohngebäuden 
mussten individuelle Lösungen 

gefunden werden, da die be-
troffenen Liegenschaften nicht 

zuverlässig zu jeder Jahreszeit 

von den schweren eingesetzten 
Müll -LKWs angefahren werden 

können. Die Systemumstellung 

war sorgfältig vorbereitet und 
die Entscheidung schließlich von 

allen im Gemeinderat vertrete-
nen Fraktionen mitgetragen 

worden. 

 
Seitdem erfolgt die Abfuhr der 

Restabfalltonnen und der Gel-

ben Säcke (Leichtstoffverpa-  
ckungen)   im 6-Wochen-Rhyth-

mus sowie der Roten Tonnen 
(Papier und Kartonagen) im 8-

Wochen-Rhythmus direkt von 

der Liegenschaft. Die Sammlung 

der Wertstoffe ăMetall- und 

Glasverpackungenò hingegen 

wurde am Containerstandort in 
der Bauhofkurve konzentriert. 

 

Während des vergangenen Jah-
res hat sich das System nach ei-

nigen Anpassungen weitestge-
hend eingespielt und nur äußerst 

selten kommt es zu Unregelmä-

ßigkeiten, die mit dem Entsor-
gungsunternehmen direkt abge-

klärt werden. Der überwiegende 

Teil der St. Georgener Bevölke-
rung schätzt die neue Bequem-

lichkeit sehr, den eigenen ăMistò 
nicht viel weiter als vor die eige-

ne Haustüre bringen zu müssen 

und den Rest von den Heinzel-
männchen der Müllabfuhr erle-

digen zu lassen é 

 
Es war vor einem Jahr auch 

klar, dass durch einen zweiten 
Abholtag für die Restabfälle die 

Kosten steigen würden. Aus 

heutiger Sicht ist zu sagen, dass 

die Kalkulation der Abfallgebüh-

ren und deren Anpassung eine 

Punktlandung in dem Sinne dar-
stellt, dass sich für das Jahr 2020 

die Einnahmen aus den Abfall-

gebühren und die Ausgaben für 
die Abfallabholung praktisch die 

Waage halten. 

Abfallabfuhr - Hausabholung 

Abfallabfuhr - Übervolle Restabfalltonnen 
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(fh) Trotz des Aufrufes in der 
Mai -Ausgabe der Gemeinde-

nachrichten, Bioabfälle sorgfäl-
tig zu trennen und die vielen 

Verunreinigungen durch Glas, 

Metall, Kunststoffe und vieles 
andere zu vermeiden, hat sich 

die Situation nicht geändert. Die 

Ignoranz, die Dummheit oder 
gar die Provokation dieser Mist-

kerle ist einfach unerträglich. 
Bereits ein minimaler Funke an 

Hausverstand sollte eigentlich  

ausreichen, um erkennen zu 
können, dass diese Fremdstoffe 

nichts im Bioabfall, der zu wert-
vollem Kompost verarbeitet wer-

den soll, zu suchen haben.  

 
Unser Bioabfall-Abnehmer aus 

Königswiesen hat angekündigt, 

die Übernahme einstellen zu 
wollen, sollte sich in absehbarer 

Zeit keinerlei deutliche Verbes-
serung abzeichnen.  

(fh) Einen wesentlicher Anteil 

an den eingehobenen Abfallge-

bühren bildet der sogenannte 
ăAbfallwirtschaftsbeitragò, den 

der Bezirksabfallverband Perg 

(BAV) der Gemeinde St. Geor-
gen am Walde vorschreibt. Für 

das Jahr 2020 waren das 18,00 
Euro exkl. Mwst. pro Einwoh-

ner der Gemeinde, die sich zum 

stolzen Gesamtbetrag von 

 ϵ 41.223,60 summieren. Die 

Aufgaben und Pflichten des 

BAV sind im OÖ. Abfallwirt-
schaftsgesetz geregelt und er ver-

wendet diese Mittel im Bezirk 

Perg deswegen für die Organisa-

tion der Abfallwirtschaft und die 

Errichtung sowie den Betrieb der 
Altstoffsammelzentren und den 

damit verbundenen Personalauf-

wand. Für 2022/2023 ist die 
Neuerrichtung eines Altstoff-

sammelzentrums in Pabneukir-
chen vorgesehen. 

 

Leider ist im vergangenen Jahr 
dem BAV neben erhöhten Be-

triebskosten wegen COVID-19-

Vorkehrungen auch eine wesent-

liche Einnahmequelle weggebro-

chen. Noch vor gut einem Jahr 

konnten am Rohstoffmarkt jen-

seits von 100 Euro für eine Ton-

ne (= 1000 kg) Altpapier erlöst 
werden und aktuell liegt der 

Preis bei nur noch etwa einem 

Zehntel davon. Bei einer Jahres-
Sammelmenge von ca. 5000 

Tonnen kann jeder nachrech-
nen, dass damit mehrere Hun-

derttausend Euro in den Einnah-

men des BAV fehlen. 
 

Der BAV erhöht deswegen für 

das Jahr 2021 den Abfallwirt-
schaftsbeitrag um 3,50 Euro 

exkl. Mwst. pro Einwohner. Aus 
diesem Grund - und nur aus die-

sem Grund - müssen unsere Ab-

fallgebühren in gleichem Maße 
weitergegeben werden, um die 

gesetzlich vorgeschriebene Kos-

tendeckung der Besorgung der 
örtlichen Abfallentsorgung errei-

chen zu können. Der Gemeinde-
rat hat dieser Gebührenanpas-

sung mit deutlicher Mehrheit bei 

drei Gegenstimmen und einer 
Stimmenthaltung der SPÖ-Frak-

tion zugestimmt. 

Abfallabfuhr - Anpassung des Abfallwirtschaftsbeitrages 

Das neu errichtete Altstoffsammelzentrum Schwertberg ist seit September 2019 in 
Betrieb. 

Foto: umweltprofis.at 

Abfallabfuhr - Verunreinigungen im Bioabfall  
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(fh) Neben den in der vergange-

nen Ausgabe der Gemeinde-

nachrichten beschriebenen 31 
Stellplätzen am Parkplatz in der 

Schulgasse befinden sich am 

Parkplatz bei der Schule weitere 
15 Dauerstellplätze im unmittel-

baren Nahbereich des Ortszent-
rums. Außerhalb der Schulbus-

zeiten können auch diese 9 Stell-

plätze genutzt werden. 
 

Die Zufahrt zum Parkplatz bei 

der Schule erfolgt ausschließlich 
über die Schulgasse. Die Aus-

fahrt führt Richtung Feuerwehr-
zeughaus auf die Greiner Straße 

B 119. 

Parkplatz Schule - 15 Dauerstellplätze 

(fh) Die Gemeinden sind per 

Gesetz verpflichtet, Kleinmen-

gen an Falltieren, das sind ver-
endete Tiere, sowie nicht regel-

mäßig anfallende tierische Ne-

benprodukte (z.B. Schlachtabfäl-
le) und Materialien vorüberge-

hend an geeigneten Orten aufzu-
bewahren, bis sie von einem be-

fugten Unternehmen zur Ver-

wertung abgeholt werden. 
 

Die Marktgemeinde St. Georgen 

am Walde hat dazu vor mehre-
ren Jahren mit Herrn Alexander 

Sengstbratl einen Vertrag ge-
schlossen, der die Nutzung eines 

Kühlraumes zum Zweck der 

Sammlung sowie vorübergehen-
den Aufbewahrung von verende-

ten Tieren und Schlachtabfällen 

regelt. Diese Materialien können 
von der Bevölkerung dort kos-

tenlos während der Betriebszei-
ten des Gasthauses Sengstbratl 

an gekennzeichneter Stelle abge-

geben werden. Die Abholung 

dieser derart gesammelten tieri-

schen Abfälle erfolgt in regelmä-
ßigen Abständen durch die TKV 

Oberösterreich GmbH aus Re-

gau bzw. durch ihr beauftragtes 
Partnerunternehmen.  

 
Die Gemeinde beteiligte sich in 

der Vergangenheit angemessen 

sowohl an den Errichtungskos-

ten und trägt laufend auch zu 

den Betriebskosten bei. Darüber 

hinaus zahlt die Gemeinde der-
zeit jährlich etwa den Betrag von 

ϵ 14.500,00 an das Entsorgungs-

unternehmen. 

 
Im Sinne aller Beteiligten wird 

eindringlich ersucht, die Nut-
zungsrichtlinien konsequent ein-

zuhalten und streng auf Hygiene 

zu achten. 

Tierkörpersammelstelle in St. Georgen am Walde 
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Linden grüßt Linden verliert einen Freund  

(stg) Leider hat unsere Linden-

grüßt-Linden-Familie einen gu-

ten Freund verloren. Rudolf 
Haider verstarb am Montag, den 

16. November 2020, im Alter 

von 78 Jahren. 
 

Seine Leidenschaft war die Mu-
sikkapelle St. Georgen am Wal-

de, mit der er viele Jahre die 

Partnerschaft zum Feuerwehr-
musikzug Linden/Holstein aus 

Deutschland und anderen Ka-

pellen pflegte. Er nahm an vie-
len Partnerschaftstreffen teil und 

bei ihm und seiner Familie wa-
ren Gäste immer willkommen. 

Rudolf war auch ein aktives Mit-

glied in unserem Partnerschafts-

komitee ăLinden gr¿Çt Lindenò 

von St. Georgen am Walde und 
engagierte sich von 2003 bis 

2011 als Stellvertreter des Vorsit-

zenden.  
 

Wir sprechen seiner Familie un-
sere aufrichtige Anteilnahme 

aus. 

Glasfaser in St. Georgen am Walde 

Heutzutage ist eine leistungsfä-

hige Glasfaser-Infrastruktur 

nicht nur für die Wirtschaft, son-
dern auch für private Haushalte 

relevant. Deshalb wird auch in 

St. Georgen am Walde in die 
Breitband-Technologie inves-

tiert.  

11,8 km Hauptleitungen sind 

bereits im Gemeindegebiet ver-

graben und 94 von 605 mögli-
chen Gebäuden erschlossen. Das 

ist ein Erschließungsgrad von  

16 %. Tatsächlich bestellt und 
online sind derzeit allerdings nur 

20 Kunden aus St. Georgen am 
Walde. Grund dafür ist das weit-

läufige Gemeindegebiet. 

 
Die gute Nachricht: Die Gra-

bungen für die Glasfaserleitung 

in St. Georgen am Walde wer-
den weiter gehen! Der Ausbau 

des gesamten Gemeindegebiet 
von St. Georgen am Walde wird 

von unserer Firma heuer bei der 

Förderstelle eingereicht. Bei ei-
ner Förderzusage - die hoffent-

lich im Herbst 2021 zu erwarten 

ist - kann danach ehestmöglich 
mit den Bauarbeiten begonnen 

werden. 
 

Die Anrainer an der Ausbaustre-

cke werden zeitgerecht vor der 

Durchführung von uns infor-

miert. Sie haben dann die Mög-

lichkeit Glasfaser-Internet bei 
uns zu bestellen. Bei einer 50-%-

Bestellquote wird das Projekt 

auch realisiert. Falls es von den 
Anrainern gewünscht wird, kön-

nen auch kleinere Infoveranstal-
tungen pro Bauabschnitt für die 

Einwohner organisiert werden. 

Dabei können sämtliche Fragen 
und Anliegen diskutiert und be-

sprochen werden. 

 
Bericht: Lorenz Schmidtberger 

Elektro Pühringer GmbH 
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Herr Alois Mühlbachler, ehema-
liger Vizebürgermeister unserer 
Gemeinde, ist nicht mehr unter 
uns. Wir stehen tief betroffen an 
seiner Urne und begleiten ihn 
heute zu seiner letzten Ruhestät-
te. Unser Mitgefühl, unsere tiefe 
Anteilnahme und unsere Gedan-
ken sind bei euch; bei dir, liebe 
Margarete, bei euch, liebe Fami-
lie Mühlbachler, und bei Ihnen, 
werte Trauergemeinde. 
 
Ich kenne Herrn Alois Mühl-
bachler nicht mehr aus seiner 
langjährigen aktiven Zeit als 
Kommunalpolitiker, ich durfte 
ihn jedoch die letzten beinahe 
zwei Jahrzehnte noch per­
sönlich als außergewöhnlichen 
Menschen kennenlernen. 
 
Ich erinnere mich an unsere ers-
te gemeinsame Begegnung, ob-
wohl sie schon wirklich lange 
zurückliegt. Alois Mühlbachler 
war junger Lehrer und ich einer 
seiner Schüler, die er damals in 
der 1. Klasse Hauptschule noch 
im alten Schulgebäude unter-
richtete. 
 
Alois Mühlbachler war ein 
Mann der Tat, der sich in vieler-
lei Hinsicht in der Gemeinde 
engagierte. 
 
So wurde er bereits 1967 Mit-
glied des Gemeinderates und 
brachte dort seine Fähigkeiten 
und sein Wissen vielfach zur 
Weiterentwicklung unserer Ge-
meinde ein. Von insgesamt 24 
Jahren übte er die letzten 6 Jahre 
davon als Vizebürgermeister aus. 
 
Er war 1979 Gründungsmitglied 
unserer Ortsstelle des Roten 
Kreuzes und hat zwei Jahrzehn-
te lang ehrenamtlich Dienste als 
Rettungssanitäter geleistet ð vie-
le davon gemeinsam mit seiner 
Gattin. 

Er begleitete und unterstützte 
unsere Städtepartnerschaft 
ăLinden gr¿Çt Lindenò und war 
als Lehrer und Musiker bei vie-
len Treffen aktiv dabei. 
 
So richtig persönlich kennen ge-
lernt habe ich Alois Mühlbachler 
erst ab 2004. Den damals begon-
nenen ăLokale-Agenda 21-Pro­
zessò hat er maÇgeblich als Lei-
ter der Trägergruppe mitgestal­
tet und viel Zeit an der Erarbei-
tung des Zukunftsbuches für St. 
Georgen am Walde aufgebracht. 
Das hat ihm aber offenbar im-
mer noch nicht gereicht und so 
brachte er sich einige weitere 
Jahre im Kernteam des Regio-
nalverbandes Mühlviertler Alm 
ein. 
 
Viele aber werden sich in erster 
Linie an ihn als ihren Lehrer er-
innern. Zwischen 1960 und 1994 
unterrichtete er in unserer Volks­
schule und übernahm danach bis 
zu seiner Pensionierung im Jah-
re 1998 die Aufgabe des Direk-
tors. Ein ehemaliger Lehrer be-
schreibt Alois Mühlbachler als 
humorvollen und geselligen 
Menschen, aber auch als Kolle-
gen mit einem offenen Ohr für 
schwierige Situationen und da-
zupassenden Lösungen. Ein be-
sonderes Anliegen war es ihm 
immer, lernschwächere Schüler 
in ihrer Entwicklung zu unter-
stützen. 
 
Im Jahre 1994 wurde ihm das 
Silberne Verdienstzeichen der 
Republik Österreich verliehen 
und 1999 durfte er das Silberne 
Verdienstzeichen des Landes 
Oberösterreich entgegen neh-
men. 
 
Seine herausragenden Verdiens-
te um St. Georgen am Walde 
wurden schließlich vom Ge-
meinderat   einstimmig   mit  der  

 
Verleihung des Ehrenringes der 
Marktgemeinde St. Georgen am 
Walde gewürdigt. Eine passen-
dere Gelegenheit für die offiziel-
le Verleihung als das Bezirksmu-
sikfest 2010, das anlässlich des 
150-jährigen Bestandsjubiläums 
unseres Musikvereins in St. 
Georgen am Walde stattfand, 
hätte es für den Musikanten 
Alois Mühlbachler nicht geben 
können. 
 
Seine unnachahmliche und lie-
benswürdige Art und Weise, wie 
er als Obmann des Musikvereins 
regelmäßig um Unterstützung 
warb, bleibt unvergessen. Es 
konnte wohl kaum einer seinen 
Anliegen widerstehen. 
 
Lieber Alois, im Namen der 
Marktgemeinde St. Georgen am 
Walde und ihrer Bürgerinnen 
und Bürger sage ich aufrichtigen 
Dank. Du fehlst hier bei uns und 
wirst immer in unserer Erinne-
rung bleiben. 
 
(Nachruf, gehalten von Bgm. Franz 
Hochstöger beim Begräbnis im No-
vember 2020) 

 
 

Alois Mühlbachler (23. Oktober 1938 - 31. Oktober 2020) 
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Liebe Frau Haider, liebe Hermine!  

Wir gratulieren herzlichst zu Deinem außer-

gewöhnlichen Ehrentag. Seit Menschenge-

denken hat in unserer Gemeinde niemand 

seinen 100. Geburtstag feiern können.  

Umso mehr freut es uns, dass dieses Ereignis 

Dir gegönnt ist und dass es Dir gut geht. Mö-

gen Dir noch viele schöne Stunden im Kreise 

Deiner Familie beschieden sein. 

Unsere jüngsten Gemeindebürger 

Florian Kamleitner  

Ober St. Georgen 29 

Kilian Fichtinger  

Großerlau 22 

Wir möchten die Gesundheit unsere Jubilare schützen und unnötige Risiken im Zusammenhang mit 

Covid-19 vermeiden. 
Aus diesem Grund  unterbrechen wir die langjährige Tradition der persönlichen Gratulation. Den-

noch möchten wir sie ehren und gratulieren auf diesem Weg ganz herzlich! 

 

Die Goldene Hochzeit feierten:     Den 90. Geburtstag feierte: 
 

Anna und Josef Schachenhofer    Viktoria Temper  

Anna und Konrad Haider       

Gratulationen  

Matteo Guttmann  

Ottenschlag 56 

Gratulation  

zum 100. Geburtstag 
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Der Wald ist ein faszinierender, 

naturnaher Lebensraum für Kin-

der. Wälder sind dynamisch und 
lebendig, genauso wie Kinder. 

Im Wald darf jedes Kind seinen 

ganz individuellen Bedürfnissen 
nachgehen. Zur Förderung der 

kindlichen Wahrnehmung bietet 
der Wald natürliche Klang- und 

Geruchsimpulse. Im Wald be-

wegen wir uns mit allen Sinnes-
feldern, es werden Empfindun-

gen geweckt, wir lassen unseren 

Gedanken und Ideen freien 
Lauf. Außerdem ist er ein Ort 

für Konzentration und Entspan-
nung, also ideal für die ganzheit-

liche Lernerfahrung der Kinder! 

 
Im Wald können die Kinder mit 

Naturmaterial Erfahrungen sam-

meln, sie können ihrer Phantasie 
freien Lauf lassen. Der respekt-

volle Umgang mit der Natur 
wird erlernt und sie erhalten vie-

le Sachinformationen über den 

Lebensraum Wald. Es werden 
die ersten Erfahrungen im Um-

gang mit Werkzeugen wie Ham-
mer, Zangen und Sägen gesam-

melt. Die Kinder dürfen sich frei 

in der Natur bewegen, über un-
ebene Böden laufen und balan-

cieren. All dies fördert die Grob-
motorik auf einzigartige Weise. 

Im Wald können die Kinder ihre 

Wahrnehmung gezielt einsetzen. 
Sie lernen, dass sie ruhig sein 

müssen, wenn sie das Vogelge-
zwitscher hören möchten. Kin-

der dürfen im Wald genau das 

machen, was sie in dem Mo-
ment möchten und brauchen, 

ohne auf die Gesamtgruppe 
Rücksicht nehmen zu müssen.  

 

Im Rahmen des mit Leadermit-
teln geförderten Projekts 

ăWaldpªdagogik im Kindergar-
ten St. Georgen am Waldeò 

wurde dieser Zusatzschwerpunkt 

ermöglicht.  
 

Und so läuft ein Waldtag im 
Kindergarten ab: 

 

Je nach Wetterlage wird ent-
schieden, wann und wie lange 

der Waldtag ausfallen wird. Es 
ist uns ein Anliegen, dass die 

Kinder jedoch auch die verschie-

denen Witterungsverhältnisse 
kennenlernen. Im Jahreskreis 

können sie die Abläufe und Ver-

änderungen der Natur beobach-
ten. Auf dem Weg zum Wald 

lernen die Kinder, auf die Ver-
kehrsregeln zu achten. Wenn es 

wärmer ist, findet die Jause im 

Wald statt. Die Kinder haben 
dafür eigene wiederverwendbare 

Sitzunterlagen und sie genießen 

das außergewöhnliche Picknick 
sehr. Meistens herrscht im Wald 

Freizeitspiel, da dieser Lebens-
raum so facettenreich ist und 

jedes Kind seinen eigenen Inte-

ressen nachgehen möchte. Ge-
schichten hören, Bilderbücher 

vorlesen oder gemeinsam Lieder 
singen ð auf Wunsch der Kinder 

Leaderprojekt Waldpädagogik im Kindergarten  


